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Einladung 
zur Mitgl iederversammlung 
 
Liebe Wiesel, liebe Eltern,  

hiermit laden wir zur Mitgliederversammlung 2017 ein:  
 

Mitgliederversammlung 2017 
Sonntag, 05. November 2017, um 17:00 Uhr 

„TimeOut“, Putbusser Straße 28, 13355 Berlin 
 

Tagesordnung 

1 Begrüßung durch 1. Vorsitzende 

2 Wahl eines Versammlungsleiters 

3 Protokoll Mitgliederversammlung 2016 

4 Berichte Gesamtvorstand sowie Aussprache 

5 Bericht Kassenprüfer 

6 Entlastung des Gesamtvorstandes 

7 Wahl erweiterter Vorstand (Pressereferent/in, Sportwart/in, Schiedsrichterwart/in)  
– gemäß Satzung § 11 

8 Haushaltsplan 2017 + 2018 

9 Anträge gem. § 11 Abs. 7 

9.1 Satzungsändernder Antrag (§11 (5) Zuständigkeit Mitgliederversammlung) 

10 Verschiedenes 

 

Anträge müssen gemäß § 11 (7) der Satzung bis 22.10.2017 schriftlich in der Geschäftsstelle (TimeOut) 
eingegangen sein. Später eingehende Anträge können behandelt werden, wenn die Versammlung mit 
der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beschließt. Anträge auf Satzungsände-
rungen müssen als solche deutlich gekennzeichnet und schriftlich begründet sein. 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die vor dem 06.11.2003 geboren sind (vgl. § 9 Abs. 1 der Satzung). 
Jüngere Mitglieder und deren gesetzliche Vertreter sind nicht stimmberechtigt. Für stimmberechtigte 
Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, nehmen die gesetzlichen Vertreter das Stimmrecht in der Mit-
gliederversammlung wahr (vgl. § 107 BGB). Darüber hinaus weisen wir auf § 9 Abs. 2 der Satzung hin: 
„Mitglieder, die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Beiträgen und eventuellen Umlagen nicht nachgekommen 
sind, haben kein Stimm- und Wahlrecht. Beiträge und Umlagen müssen bis spätestens zwei Wochen vor 
der Versammlung auf dem Konto des Vereines eingegangen sein.“ 

Eine Teilnahme ohne Stimmrecht, z. B. für Erziehungsberechtigte, ist möglich und erwünscht.  

Das Berichtsheft (Jahresberichte der Vorstandsmitglieder) kann ab 01.11.2017 auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Weddinger Wiesel e. V. 
Berliner Basketballverein 1998 
 
 
Susanne Bürger 
1. Vorsitzende Berlin, 04. Oktober 2017 


